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(ausgenommen Bauleistungen)

Vertragsbestandteile
Vertragsbestandteile sind (bei Unstimmigkeiten in der nachfolgenden Reihenfolge)

a) das Auftragsschreiben mit der Leistungsbeschreibung sowie samtlichen er-
forderlichen Anlagen,

b) diese Vertragsbedingungen,

c) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Leistungen
(VOL/B) (ausgenommen Bauleistungen) mit Ausnahme von

- §7 VOL/B; stattdessen gilt die gesetzliche Regelung uber die Rechte der
Kauferin/des Kaufers bei Mangeln in § 437 BGB) und

- §14 VOL/B; statt dessen gilt die gesetzliche Regelung Uber die Verjahrung
der Mangelanspriiche in § 438 Absatz 1 Nummer 3 BGB (Gewahrleistungs-
frist 2 Jahre).

Die VOL/B kann im Internet unter www.vergabe.nrw.de oder im Dienstgebaude der
Auftraggeberin zu den gewdhnlichen Geschaftszeiten eingesehen werden.

Anderslautende Geschafts-, Liefer- oder Zahlungsbedingungen der Auftragnehme-
rin/des Auftragnehmers werden nicht Bestandteil des Vertrags. Abweichungen von
den in Abschnitt 1.1 angegebenen Vertragsbestandteilen wie auch miindliche Ab-
reden gelten nur, wenn die Auftraggeberin sie schriftlich bestatigt hat. Dies gilt
nicht fir einen angebotenen Preisnachlass.

Rechtswirksam sind nur schriftliche und unterschriebene Auftrage der Auftragge-
berin Die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer hat den Empfang eines Zuschlags
oder Auftrags innerhalb von 10 Tagen (gerechnet ab Poststempeldatum des Auf-
tragsschreibens) der Auftraggeberin schriftlich zu bestatigen. Kommt die Auftrag-
nehmerin/der Auftragnehmer mit der Bestatigung in Verzug, so kann die Auftrag-
geberin nach Ablauf einer von ihr gesetzten Nachfrist vom Auftrag zurlicktreten.

Die Rechte und Pflichten der Parteien nach den allgemeinen gesetzlichen Vor-
schriften bleiben unberthrt, soweit in diesen Vertragsbedingungen nichts anderes
bestimmt ist.

Durch die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen wird die Wirksamkeit
des Vertrags im Ubrigen nicht beriihrt.

Preise

Die im Angebot angegebenen Preise sind — wenn nichts anderes ausdricklich ver-
einbart ist — feste Preise, durch die samtliche Leistungen der Auftragnehmerin/des
Auftragnehmers einschlieBlich Fracht, Verpackung und sonstiger Kosten und Las-
ten abgegolten sind.
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Fur das Vertragsverhaltnis gilt die Verordnung PR Nummer 30/53 Uber die Preise
bei 6ffentlichen Auftragen.

Ausfiihrung der Leistungen

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat bei der Ausflihrung der Leistungen
die Handelsbrauche, die anerkannten Regeln der Technik sowie die gesetzlichen
und behdrdlichen Vorschriften zu beachten.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer verpflichtet sich, nur Gegenstande zu
liefern, die zum Zeitpunkt der Lieferung den in der Bundesrepublik Deutschland
durch die gesetzlichen Unfallversicherungstrager in Kraft gesetzten Unfallverhii-
tungsvorschriften (autonome Rechtsnormen), den sonstigen Arbeitsschutzvor-
schriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsme-
dizinischen Regeln entsprechen.

Die Auftraggeberin ist berechtigt, sich von der vertragsgemaBen Ausfiihrung der
Leistung zu unterrichten. Dazu sind ihr auf Wunsch die Ausfihrungsunterlagen zur
Einsicht vorzulegen, die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen sowie Zutritt zu den in
Betracht kommenden Arbeitsplatzen, Werkstatten und Lagerrdaumen zu gewahren.

Beschreibungen, Zeichnungen oder Muster, die die Auftragnehmerin/der Auftrag-
nehmer erhalten hat, bleiben Eigentum der Auftraggeberin. Sie sind ihr nach Aus-
fuhrung des Auftrags kostenfrei zurtickzugeben.

Betriebs-, Bedienungs-, Gebrauchsanweisungen und dergleichen sind auch ohne
besondere Vereinbarung der zu erbringenden Leistung beizufligen.

Die vereinbarte Ausfihrungsfrist ist verbindlich.

Schwierigkeiten, die der fristgerechten Fertigstellung der Leistung oder Einhaltung
der Lieferfrist entgegenstehen, hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer unter
Angabe der Grinde und der zur Behebung der Schwierigkeiten getroffenen MaB-
nahmen der Auftraggeberin ohne Ausnahme unverziglich schriftlich anzuzeigen.
Dies gilt auch dann, wenn die Auftraggeberin nicht Empfangerin der Leistung ist.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer bleibt fur die Leistung auch dann ver-
antwortlich, wenn die Auftraggeberin die fiir die Ausfihrung der Leistung erforder-
lichen Plane, Zeichnungen und Berechnungen geprift und nach diesen bestellt hat.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer soll die Leistung im eigenen Betrieb
durchfihren.

Die Ubertragung an andere ist nur mit Zustimmung der Auftraggeberin zulassig;
der Zustimmung bedarf es nicht fiir unwesentliche oder solche Teilleistungen, auf
die der Betrieb der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers tberhaupt nicht oder
zurzeit nicht eingerichtet ist.

Anlieferung und Versand

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat die Liefergegenstéande, nach den An-
gaben im Auftragsschreiben, zu versenden.

Die Liefergegenstande sind auf Gefahr der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
frei der Verwendungsstelle zu liefern.
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Etwaige Verpackungs-, Versand-, Fracht- oder Transportkosten sowie die durch
den Versand entstehenden Nebenkosten, wie Gebuhren fir das Ausstellen von
Frachtbriefen, Wiegegebiihren, Zahlgebihren usw. und etwaige am Herstellungs-
oder Auslieferungsort anfallende Ortsfrachten und 6rtliche Gebihren (Anschluss-,
Bahnhof-, Stell-, Uberfiihrung- und Umstellgebiihren) sind, wenn nichts anderes
vereinbart ist, durch den Preis fiir die Leistung abgegolten. Verpackungsstoffe ge-
hen, wenn nichts anderes vereinbart ist, ohne Anspruch auf besondere Vergitung
in das Eigentum der Auftraggeberin Gber. Nach der Verpackungsverordnung mus-
sen die Herstellerinnen/Hersteller und Vertreiberinnen/Vertreiber von Verpackun-
gen Transport-, Um- und Verkaufsverpackungen zuriicknehmen. Die Kosten einer
etwaigen Rucknahme tragt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer.

Kosten einer etwaigen Versicherung sowie zusatzliche Geblhren fir Einschreib-
und Wertsendungen sind, wenn nichts anderes vereinbart ist, durch den Preis fiir
die Leistung abgegolten.

Zusatzliche Gebuhren fiir beschleunigte Beforderung werden nur erstattet, wenn
eine solche Beférderung vereinbart worden ist.

Die Kosten fir die Hin- und Rickbeforderung von Werkzeug und Geraten, die fir
einen Aufbau bei der Empfangsstelle gebraucht werden, sind, wenn nichts anderes
vereinbart ist, durch den Preis fir die Leistung abgegolten.

Losung des Vertragsverhaltnisses durch die Auftraggeberin;
Verzug der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers

Die Auftraggeberin kann vom Vertrag zurticktreten oder den Vertrag mit sofortiger
Wirkung kundigen, wenn die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer mit anderen
Bieterinnen/Bietern zum Nachteil der Auftraggeberin eine gegen die guten Sitten
verstoBende Abrede zur Erzielung eines unangemessen hohen Preises getroffen
hat. Dieses Recht erlischt mit Ablauf von zwei Wochen, nachdem die Auftraggebe-
rin von dem Vorliegen der Tatsachen, die zum Rucktritt oder zur Kiindigung be-
rechtigen, Kenntnis erhalten hat. Die Tatsache einer von der Auftragnehmerin/dem
Auftragnehmer mit anderen getroffenen Vereinbarung berechtigt fur sich allein
nicht zum Ricktritt vom Vertrag oder zur Kiindigung des Vertrages.

Die Auftraggeberin kann auch dann vom Vertrag zurlicktreten oder den Vertrag
mit sofortiger Wirkung kiindigen, wenn

a) Uber das Vermdgen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers das Insolvenz-
verfahren oder ein vergleichbares gesetzliches Verfahren ertffnet oder die
Er6ffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse abgelehnt worden
ist,

b) Forderungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers gegen die Auftrag-
geberin gepfandet werden, es sei denn, dass die Auftragnehmerin/der Auf-
tragnehmer unverziiglich ausreichende Sicherheit anbietet,

c) die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer den Verpflichtungen nach Ab-
schnitt 3.3 oder Abschnitt 3.8 zuwiderhandelt,

d) die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer Personen, die auf Seiten der Auf-
traggeberin mit der Vorbereitung, dem Abschluss der Durchflihrung des Ver-
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trages befasst sind, mit Rucksicht auf ihre Zugehdrigkeit zu der Verwaltung
der Auftraggeberin Vorteile anbietet, verspricht oder gewahrt. Solchen Hand-
lungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen Handlungen
von Personen gleich, die auf Seiten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfihrung des Vertrages
befasst sind. Dabei ist es gleichglltig, ob die Vorteile den genannten Perso-
nen der Auftraggeberin unmittelbar oder in ihrem Interesse ihren Angehori-
gen oder anderen ihnen nahe stehenden Personen oder im Interesse der/des
einen oder anderen einer/einem Dritten angeboten, versprochen oder ge-
wahrt werden,

e) die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer aus Anlass der Vergabe nachweis-
lich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschran-
kung darstellt (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen).

Solchen Handlungen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers selbst stehen
Handlungen von Personen gleich, die von ihr/ihm beauftragt oder flr sie/ihn tatig
sind.

Im Falle der Kiindigung sind die bisherigen Leistungen, soweit die Auftraggeberin
fur sie Verwendung hat, nach den Vertragspreisen oder nach dem Verhaltnis des
geleisteten Teils zu den gesamten vertraglichen Leistungen auf der Grundlage der
Vertragspreise abzurechnen; die nicht verwendbaren Leistungen werden der Auf-
tragnehmerin/dem Auftragnehmer auf ihre/seine Kosten zurlickgewahrt. Die sons-
tigen gesetzlichen Rechte und Anspriiche der Auftraggeberin bleiben unberihrt.

Kommt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer mit der Lieferung beziehungswei-
se Leistung in Verzug, so ist die Auftraggeberin berechtigt, nach ihrer Wahl Ersatz
des Verzugsschadens oder nach Ablauf einer von ihr gesetzten Nachfrist Schaden-
ersatz wegen Nichterfillung zu verlangen oder vom Vertrag zurlickzutreten. Wird
die Leistung bis zum Ablauf der Frist teilweise nicht bewirkt oder hat die Erfillung
des Vertrages infolge des Verzugs fir die Auftraggeberin kein Interesse, so gelten
die Vorschriften des § 326 Absatz 1 Satz 3, Absatz 2 BGB. Die Auftragnehmerin/Der
Auftragnehmer hat ein Verschulden ihrer/seiner Erflillungsgehilfen und der Unter-
lieferantinnen/Unterlieferanten, soweit letztere nicht von der Auftraggeberin vor-
geschrieben sind, in gleicher Weise wie eigenes Verschulden zu vertreten.

Der Schadenersatz wegen Nichterflllung beschrankt sich auf Ersatz des aus der
Nichterflllung entstandenen unmittelbaren Schadens. Ersatz fiir entgangenen Ge-
winn kann nicht verlangt werden.

Fur den Fall, dass die Auftraggeberin Schadenersatz wegen Nichterflllung ver-
langt, ist sie auch berechtigt, den noch nicht vollendeten Teil der Leistungen durch
eine/einen Dritten ausfiuihren zu lassen und Ersatz der hierdurch entstehenden an-
gemessenen Mehrkosten von der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zu for-
dern. Macht die Auftraggeberin von diesem Recht Gebrauch, so ist die Auftrag-
nehmerin/der Auftragnehmer verpflichtet, die ihr/ihm Uberlassenen Unterlagen
(Zeichnungen, Berechnungen usw.) der Auftraggeberin sofort zurlickzugeben. Die-
se hat unverziglich eine Aufstellung Uber die Art ihrer Anspriiche der Auftragneh-
merin/dem Auftragnehmer mitzuteilen. Die endglltige Aufstellung Uber die ent-
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standenen Mehrkosten und Uber ihre anderen Anspriiche hat die Auftraggeberin
der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer spatestens binnen 12 Werktagen nach
Abrechnung mit der/dem Dritten zuzustellen.

Giitepriifung, Gefahriibergang, Abnahme und Ablieferungsort
Die Auftraggeberin kann die Vornahme einer Gitepriifung verlangen.

Die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer tragt die Kosten fir die nach Art
und Umfang notwendige Giiteprifung.

Bei der Gutepriifung als nicht bedingungsgemaB zuriickgewiesene Gegenstande
hat die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer unentgeltlich und, falls die Gutepri-
fung nicht in der Werkstatt, Fabrik usw. der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
stattgefunden hat, auch frei Anlieferungsort durch bedingungsgemaBe zu ersetzen.
Erforderliche Nacharbeiten an einzelnen Leistungen, welche den Bedingungen
nicht voll entsprechen, hat die Auftragnehmerin bzw. der Auftragnehmer innerhalb
einer angemessenen Frist auszuflihren. Geschieht dies nicht, so kann die Auftrag-
geberin die Nacharbeiten auf Kosten der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
vornehmen oder vornehmen lassen.

Leistungs- und Erfillungsort ist — wenn im Auftragsschreiben nichts anderes ange-
geben ist — der Sitz der empfangenden Dienststelle (Empfangsstelle). Diese ist nur
montags bis freitags in der Zeit von 08:30 bis 12:00 Uhr und gegebenenfalls nach
besonderer Vereinbarung zur Annahme der Lieferung beziehungsweise zur Ab-
nahme der Leistung verpflichtet.

Lieferungen sind — soweit nichts anderes vereinbart ist — frei Verwendungsstelle
anzuliefern.

Die Gefahr des zufalligen Untergangs und einer zufdlligen Verschlechterung geht
erst auf die Auftraggeberin Uber, wenn die Empfangsstelle die Leistung der Auf-
tragnehmerin/des Auftragnehmers abgenommenen oder, wenn eine Abnahme
weder gesetzlich vorgesehen noch vertraglich vereinbart ist, die Lieferung der Auf-
tragnehmerin/des Auftragnehmers angenommen hat.

Das Eigentum geht gleichzeitig mit der Gefahr auf die Auftraggeberin Uber, es sei
denn, dass Leistungen bereits vor dem nach Abschnitt 6.5 fiir den Gefahriibergang
maBgebenden Zeitpunkt der Auftraggeberin tUbereignet worden sind.

Gewabhrleistung

Die Eigenschaften vorgelegter Proben und Muster sowie die unter Abschnitt 3.2
genannten Eigenschaften gelten als zugesichert.

Die Gewahrleistungsfrist richtet sich nach den entsprechenden Angaben im Auf-
tragsschreiben oder in der Leistungsbeschreibung, mangels solcher Angaben nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Sie beginnt mit der unbeanstandeten Abnahme
der Leistung oder, wenn eine Abnahme weder gesetzlich vorgesehen noch vertrag-
lich vereinbart ist, mit der unbeanstandeten Annahme der Lieferung.

Durch die rechtzeitige Mangelriige wird die Verjahrung eines Gewahrleistungsan-
spruchs so lange gehemmt, bis die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer der Auf-
traggeberin schriftlich das Ergebnis ihrer/seiner Priifung des angezeigten Mangels



74

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1
8.2

8.3

-6-

mitgeteilt oder die Mangelbeseitigung endguiltig verweigert hat. Die Verjahrung
eines Gewahrleistungsanspruchs wird unterbrochen, wenn die Auftragnehme-
rin/der Auftragnehmer diesen Anspruch durch ihr/sein Verhalten anerkennt.

Fur die gemalB den unter Abschnitt 3.2 genannten Bestimmungen vorausgesetzten
Eigenschaften ibernimmt die Auftragnehmerin/der Auftragnehmer die Gewahr —
unabhangig von einer im Ubrigen geltenden Gewihrleistungsfrist — fir die Dauer
der betriebslblichen Nutzung, langstens jedoch fir 5 Jahre.

Bei Mangeln, die wahrend einer vereinbarten Gewahrleistungsfrist auftreten, kann
die Auftraggeberin die Beseitigung des Mangels verlangen und der Auftragnehme-
rin/dem Auftragnehmer zur Beseitigung eine angemessene Frist mit dem Hinweis
setzen, dass sie nach Ablauf dieser Frist selbst die Beseitigung fiir Rechnung der
Auftragnehmerin/des Auftragnehmers veranlassen oder die sonst ihr zustehenden
Rechte geltend machen werde. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, wenn
die Beseitigung des Mangels unmdglich oder wenn die sofortige Geltendmachung
des Anspruchs auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz durch ein besonde-
res Interesse der Auftraggeberin gerechtfertigt ist. Die Beseitigung des Mangels
kann verweigert werden, wenn sie einen unverhaltnismaBig groBen Aufwand erfor-
dert.

Die Auftraggeberin kann auch verlangen, dass ihr anstatt der mangelhaften eine
mangelfreie Sache geliefert wird; sie kann der Auftragnehmerin/dem Auftragneh-
mer eine angemessene Frist mit dem Hinweis setzen, dass sie die Annahme der
Leistung nach Ablauf der Frist ablehne. Der Auftragnehmerin/Dem Auftragnehmer
kann auferlegt werden, binnen der gleichen Frist die beanstandeten Gegenstande
fortzuschaffen. Nach Ablauf dieser Frist kann die Auftraggeberin die Gegenstande
unter Wahrnehmung der Interessen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers auf
deren/dessen Kosten und fiir deren/dessen Rechnung verauBern.

Die Auftraggeberin hat das Wandlungsrecht, wenn die Auftragnehmerin/der Auf-
tragnehmer die ihr/ihm gestellte angemessene Nachfrist fiir die Beseitigung eines
von ihr/ihm zu vertretenden Mangels verstreichen lasst. Die Wandlung kann von
der Auftraggeberin nur erklart werden, wenn ihr Interesse an der Leistung durch
den Mangel aufgehoben oder nicht nur unerheblich gemindert wird.

Zu den von der Auftragnehmerin/vom Auftragnehmer zu tragenden Kosten der
Beseitigung von Mangeln gehoren auch Fahrtkosten oder Wegegelder.

Rechnung
Die Rechnung ist auf die im Auftrag bezeichnete(n) Dienststelle(n) auszustellen.

Die Rechnung ist, wenn nichts anderes vereinbart ist, in zweifacher Ausfertigung
einzureichen. Die zweiten und gegebenenfalls weiteren Ausfertigungen sind deut-
lich als Doppel zu kennzeichnen.

In der Rechnung ist die Leistung nach dem Wortlaut und in der Reihenfolge der
Angaben des Auftragsschreibens in Einzelansatzen nach Einheit und Menge aufzu-
fuhren. Zusammenfassende Angaben wie z. B. ,hergestellt”, ,ausgebessert”, ,gang-
bar gemacht” sind ohne nahere Bezeichnung der Leistung nicht zuldssig. Abkur-
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zungen, die sich auf ein Leistungsverzeichnis der Auftraggeberin beziehen, sind zu-
lassig, wenn die Ausfiihrung nicht von der Beschreibung der Leistung abweicht.

Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer haben die Rechnung mit den Vertragspreisen
ohne Umsatzsteuer (Nettopreisen) aufzustellen. Von  Auftragnehmerin-
nen/Auftragnehmern aus der Bundesrepublik Deutschland ist die Umsatzsteuer im
Falle der Auftragsvergabe mit dem am Tag des Entstehens der Steuer (§ 13 Um-
satzsteuergesetz) geltenden Steuersatz zu berechnen und am Schluss hinzuzuset-
zen.

Auftragnehmerinnen/Auftragnehmer aus anderen EU-Mitgliedstaaten haben bei
der Aufstellung der Rechnung die besonderen umsatzsteuerrechtlichen Regelun-
gen fur den innergemeinschaftlichen Erwerb zu beachten.

Rechnungen sind ihrem Zweck nach als Abschlags-, Teil- oder Schlussrechnung zu
bezeichnen; die Abschlags- und Teilrechnungen sind laufend zu nummerieren.

Enthélt ein Preis je Einheit Bruchteile eines Cents, so ist mit ihnen weiter zu rech-
nen.

Sind Angaben in der Rechnung geadndert worden, so muissen die urspriinglichen
Angaben lesbar bleiben.

Lieferscheine missen enthalten:

Nummer und Datum,

Nummer, Datum und Geschaftszeichen des Auftragsschreibens,
die laufende Nummer einer etwaigen Teillieferung,

Angaben Uber Art und Umfang der Lieferung.

Ein Anspruch auf Bezahlung der Rechnung besteht nur, wenn ihr prifungsfahige
Unterlagen Uber die Lieferung beziehungsweise Leistung an die Empfangsstelle
beigefiigt sind; dies geschieht in der Regel mit Hilfe von der Empfangsstelle aner-
kannter Stundenverrechnungsnachweise, quittierter Lieferscheine oder Leistungs-
nachweise. Die Stundenverrechnungsnachweise mussen alle Angaben enthalten,
die zur Prifung der Rechnung erforderlich sind. Zu den Angaben gehdren das Da-
tum, die Bezeichnung des Ortes, die Namen und die Qualifikation der Arbeitskraf-
te, die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistung.

Zahlungsverzogerungen infolge unvollstdndig ausgestellter Rechnungen oder feh-
lender Unterlagen fallen der Auftragnehmerin/dem Auftragnehmer zur Last.

Bezahlung, Abtretung

Grundsatzlich ist bargeldlos am Sitz der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers zu
zahlen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Uberzahlungen, die bei
der Rechnungsprifung durch die Aufsichtsinstanzen der anweisenden Behdrde
oder besondere Prifungsinstanzen mit Einschluss des Rechnungshofs festgestellt
werden, unverzuglich zurlickzuerstatten.
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Zahlung wird, soweit nicht anders vereinbart, nach Wahl der Auftraggeberin inner-
halb von 14 Kalendertagen unter Abzug des vereinbarten Nachlasses oder inner-
halb von 30 Kalendertagen ohne Abzug geleistet.

Die Zahlungs- und Nachlassfrist beginnt mit dem Eingang der prifungsfahigen
Rechnung (siehe Abschnitt 8.8) bei der benannten Dienststelle, friihestens jedoch
mit dem Zeitpunkt des Gefahrliibergangs gemaB Abschnitt 6.5 dieser Vertragsbe-
dingungen.

Die Zahlung gilt als geleistet mit dem Zugang des Uberweisungsauftrages beim
Zahlungsinstitut der Auftraggeberin.

Zahlungen einschlieBlich Voraus- und Abschlagszahlungen kdnnen um Forde-
rungsbetrage der Auftraggeberin gegen die Auftragnehmerin/den Auftragnehmer
auch dann gekiirzt, werden, wenn die Forderungsbetrage nicht auf dem gleichen
Vertragsverhaltnis beruhen.

Die Auftragnehmerin/Der Auftragnehmer hat eine zu erstattende Uberzahlung im
Sinne von Abschnitt 9.3 vom Empfang der Schlussrechnung an mit dem Zinssatz
fur Kredite des Landes zur Deckung von Ausgaben zu verzinsen. Dieser Zinssatz
wird im Ministerialblatt des Landes NRW bekannt gegeben. Auf Anfrage teilt die
Auftraggeberin die Hohe des Zinssatzes mit.

Eine Abtretung der Forderung der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers ist nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin rechtswirksam.

Gerichtsstand

Liegen die Voraussetzungen fir eine Gerichtsstandvereinbarung nach § 38 Zivil-
prozessordnung (ZPO) vor, richtet sich der Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten Uber
die Gultigkeit des Vertrages und aus dem Vertragsverhaltnis nach dem Sitz der fir
die Prozessvertretung der Auftraggeberin zustandigen Stelle, sofern nichts anderes
vereinbart ist.



	1 Vertragsbestandteile
	2 Preise
	3 Ausführung der Leistungen
	4 Anlieferung und Versand
	5 Lösung des Vertragsverhältnisses durch die Auftraggeberin; Verzug der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers
	6 Güteprüfung, Gefahrübergang, Abnahme und Ablieferungsort
	7 Gewährleistung
	8 Rechnung
	9 Bezahlung, Abtretung
	10 Gerichtsstand

